
Projekt-Träger

Landesamt für 
GEWÄSSERNUTZUNG

(zuständige 
Landesbehörde)

leitet Projekt an Landesamt für 
UMWELTVERTRÄGLICHKEITPRÜFUNG 

weiter 

leitet Projekt zur 
Begutachtung  weiter an 

das Landesamt für 
GEWÄSSERSCHUTZ

„Nulla Osta“ oder weitere 
Anforderungen

Landesamt für 
Umweltverträglichkeitsprüfung holt 

beim Projektträger  die neue 
Anforderungen für alle Ämter ein

Projektträger bzw. Projektplaner 
sendet Zusatzinformationen an Amt für 

Umweltverträglichkeitsprüfung

Landesamt für Gewässernutzung
erteilt die GEWÄSSERKONZESSION

mit positiv abgeschlossenen 
Wasserrechtsverfahren und  

Umweltverträglichkeitsprüfung

leitet Projekt zur 
Begutachtung  weiter an 

das Landesamt für 
JAGD und FIASCHEREI

„Nulla Osta“ oder weitere 
Anforderungen

leitet Projekt zur 
Begutachtung  weiter an 
das FORSTINSPEKTORAT

„Nulla Osta“ oder weitere 
Anforderungen

leitet Projekt zur 
Begutachtung an das 

Landesamt für 
LANDSCHAFTSSCHUTZ

„Nulla Osta“ oder weitere 
Anforderungen

Verfahrensablauf Wasserkonzession für Fischzucht
.

Zuleitung aus dem Gewässer und Ableitung ins Gewässer

„Dienststellenkonferenz im Umweltbereich“

- wöchentliche Sitzung -
(bis 2007 „Amtsdirektorenkonferenz“)

A) Wasserrechtsverfahren

B) Umweltverträglichkeits-
prüfung

Landesamt für Gewässernutzung
holt nach dem Lokalaugenschein 

Zusatzinformation
bei Projektträger ein

Projektträger gibt 
Zusatzinformationen im 

Landesamt für 
Gewässernutzung ab

Landesamt für Gewässernutzung
sorgt für die Veröffentlichung des 
Projektantrages und legt mittels 

Verordnung den kommissionellen 
Lokalaugenschein fest

Projektträger nimmt 
verpflichtend am 

Lokalaugenschein teil

Landesamt für 
Umweltverträglichkeitsprüfung 

übermittelt das Ergebnis der 
Prüfung an das Amt für 

Gewässernutzung

Projektträger beantragt bei 
der Gemeinde die 

Baukonzession und führt 
Bau aus

Amt für Gewässerschutz 
nimmt die Anlage ab durch 

und ermächtigt die Ableitung 
der Abwässer

leitet Projekt zur 
Begutachtung an den 

Funktionsbereich
WILDBACHVERBAUUNG

„Nulla Osta“ oder weitere 
Anforderungen

Landestierärztlicher Dienst führt 
die REGISTRIERUNG und die 

AUTORISIERUNG der Fischzucht 
durch und erteilt den  

BETRIEBKODEX
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